
   
   

  
 

 

 

 
 
 
 

 
     

       
      

 

      

    
  

 

         
          

           

    
         
           

          
             
             

   



            
            

         
           

            
      

 
           

         
             

            
          

           
            
             
          

          
             
           

          
           

       

    
        

          
          

         
             

    

   
             
              

          
     

       
        

            
            

            
    

                

           
           

         
          

          
         

          
            



           
 

          
          

        
           

              
           

           

      

         
         

             
        

     

 

   

          
    

           
          

        
             

         
        

          

         
            

         
            

        
         

           
        

           
 

              
             

           
         





im Vorfeld Aufwand- und Ertragsrechnungen erstellt. Es ist aber üblich, dass die konkre­
ten Mietzinsen erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Die Ortsgemeinde 
begegnet dem nachvollziehbaren Anliegen aber dadurch, dass Alterswohnungen mit un­
terschiedlichen Ausmassen und Ausstattungen realisiert werden. 

Rapperswil, 22. Mai 2024 

Die Versammlungsleiterin: 

Michaela Sprotte 
Vizepräsidentin 

Der Protokollführer: 

Stefan Eberhard 
Stv. Protokollführer 
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